
Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung vom 
18. Juni 2015  
 
 
1. Genehmigung des Protokolls der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2014  
://: Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2014 wird mit grossem Mehr 

bei 4 Enthaltungen genehmigt. 
 
 
2. Rechnung 2014  
://: Dem Antrag des Gemeinderats, die Jahresrechnung 2014 mit den vorgeschlagenen Ver-

wendungen der Ertragsüberschüsse und Verbuchung des Aufwandüberschusses zu ge-
nehmigen, wird mit grossem Mehr bei 1 Enthaltung zugestimmt: 
Einwohnergemeinde: Ertragsüberschuss von Fr. 1‘557‘300.25 
GGA: Ertragsüberschuss von  Fr. 60‘181.73 
Wasserversorgung: Ertragsüberschuss von Fr. 104‘579.37 
Abwasserbeseitigung: Ertragsüberschuss von Fr. 90‘281.05 
Abfallbeseitigung: Aufwandüberschuss von Fr. 2‘764.55 

Ausgewiesener Ertragsüberschuss der Einwohnergemeinde wird als Einlage beim Eigen-
kapital verbucht. 

Die ausgewiesenen Ertragsüberschüsse der Spezialfinanzierungen werden als Einlage 
beim entsprechenden Eigenkapital und der Aufwandüberschuss als Bezug verbucht. 

 
 
3. Nachtragskredit Kindergarten Kammermatten  
://: Dem Antrag des Gemeinderats, den Nachtragskredit in Höhe von Fr. 52‘622.45 zu ge-

nehmigen, wird mit grossem Mehr bei 13 Enthaltungen zugestimmt. 
 
 
4. Quartierplanung Rieslingstrasse  
://: Der Antrag des Gemeinderats, der Quartierplanung „Rieslingstrasse“ bestehend aus dem 

Quartierplan und dem Quartierplanreglement zuzustimmen, wird einstimmig genehmigt. 
 
 
5. Verkauf der Parzelle Nr. 4204 (Gutedelstrasse / Loh weg) 
://: Der Antrag von Fredy Schaub, die Parzelle 4204 zur Abgabe im Baurecht oder zum Ver-

kauf auszuschreiben und die Gemeindeversammlung über die Vergabe entscheiden zu 
lassen, obsiegt mit 61 zu 59 Stimmen bei 11 Enthaltungen gegenüber dem Antrag des 
Gemeinderats, dem Verkauf der Parzelle Nr. 4204 unter der Prämisse einer vorgängigen 
öffentlichen Ausschreibung zuzustimmen, wobei der Mindestpreis Fr. 1‘800‘000.00 be-
trägt und der Zuschlag durch den Gemeinderat an den Meistbietenden erfolgt. 

 
://: 

Schlussabstimmungen: 

1. Der Antrag des Gemeinderats, den Beschluss der Einwohnergemeindeversammlung 
vom 8. Dezember 2014 betreffend Verkauf der Parzelle Nr. 4204 (1'187 m2, Bauland 
in Zone WG3) zum Preis von Fr. 1’800'000.00 aufzuheben, wird mit grossem Mehr bei 
5 Enthaltungen angenommen. 

2. Mit 85 zu 40 Stimmen bei 8 Enthaltungen wird beschlossen, die Parzelle 4204 zur 
Abgabe im Baurecht oder zum Verkauf auszuschreiben und die Gemeindeversamm-
lung über die Vergabe entscheiden zu lassen. 

 



 
6. Erwerb von im Eigentum der Bad Schauenburg  AG befindlichen Grun dstücken durch 

die Gemeinde Ettingen 
://: Dem Antrag von Hans-Peter Bachofner auf geheime Abstimmung stimmen 25 von 145 

Stimmberechtigten zu. Dem Antrag kann somit nicht stattgegeben werden, da er nicht die 
Zustimmung von 1/4 der anwesenden Stimmberechtigten findet. 

://: Der Antrag des Gemeinderats, dem Kauf der im Eigentum der Bad Schauenburg AG be-
findlichen Parzellen Nrn. 74, 75, 77, 78, 79, 80, 85, 86, 88 und 93 mit einer Gesamtfläche 
vom 28‘353 m2 zum Preis von Fr. 198‘471.00 (Fr. 7.00 pro m2) zuzustimmen, verbunden 
mit der Verpflichtung einer Mehrwertnachzahlung von Fr. 33.00 pro m2 an die Verkäuferin 
für diejenigen Parzellen, die innert 25 Jahren einer höherwertigen Nutzung (z.B. Sport-
platz, Werkhof o.ä.) zugeführt werden, wird mit 101 gegen 22 Stimmen bei 11 Enthal-
tungen angenommen. 

 
 
7. Selbständiger Antrag nach §  68 Gemeindegesetz durch Stephan Suter, ergänzt 

durch Tobias Rippstein, „Providerwahl im kommunalen  Kabelnetz durch die Ein-
wohner“ / Antrag auf Nichterheblicherklärung 

://: Der Antrag des Gemeinderats, die rechtlich zulässigen selbständigen Anträge nach § 68 
Gemeindegesetz von Stephan Suter, ergänzt durch Tobias Rippstein, als nichterheblich 
zu erklären, wird mit 79 zu 43 Stimmen bei 8 Enthaltungen abgelehnt. 

 Hinweis: 

Die selbstständigen Anträge wurden somit für erheblich erklärt und der Gemeinderat be-
auftragt, eine Vorlage über die rechtlich zulässigen selbständigen Anträge auszuarbeiten 
und diese der Gemeindeversammlung zu unterbreiten. 

 
 
8. Bericht der Geschäftsprüfungskommission  
 Mündliche Information / Keine Beschlüsse unter diesem Traktandum 

 
 
9. Diverses  
 Keine Beschlüsse unter diesem Traktandum 

 
 

Gegen die Beschlüsse der Traktanden 4, 5 und 6 kann innert 30 Tagen seit der Beschluss-
fassung das Referendum ergriffen werden. 

 
Der Gemeinderat 


